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GÜLTIG AB: 11. MAI 2020 

 

DIE NACHSTEHEND AUFGEFÜHRTEN VORGABEN SIND ZWINGEND EINZUHALTEN 

Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und 

von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-

verordnung) vom 7. Mai 2020, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 

 

 Das Sportgelände ist grundsätzlich gesperrt und darf nur nach vorheriger Anmeldung und 

Genehmigung der SG Germania für Trainingszwecke unter Anleitung eines Verantwortlichen 

(im Folgenden Übungsleiter) von den eigenen Vereinsmannschaften genutzt werden. 

 Am Trainingsbetrieb dürfen nur Personen teilnehmen, die entweder die „Selbstverpflichtung 

Spieler“ oder die „Verfahrensanweisung Übungsleiter“ des Vereins unterzeichnet und dem 

Verein ausgehändigt haben. 

 Auf dem Sportgelände ist überall ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern einzuhalten. Alle 

Aktivitäten auf dem Sportgelände erfolgen kontaktfrei. 

 Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben gesperrt. Die Außentoiletten sind bei Durchführung 

von Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen nutzbar. Hygiene- und Desinfektionsmittel werden 

vom Verein bereitgestellt. 

 Die Übungsleiter befolgen die vom Verein vorgegebene Verfahrensanweisung für den 

Trainingsbetrieb. 

 Die Spieler des Vereins bestätigen per Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten) vor der 

erstmaligen Trainingsbeteiligung einmalig die Kenntnisnahme der diesbezüglichen gesetzlichen 

Vorschriften und Vereinsvorgaben auf einem entsprechenden Formular des Vereins. 

 Den Anweisungen der Übungsleiter ist zwingend Folge zu leisten. Der Übungsleiter kann bei 

Missachtung die Trainingsbeteiligung sanktionieren. 

 Der Trainingsbetrieb ist nur gestattet, wenn Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des 

Robert Koch-Institutes keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden. 

 Zuschauer sind bei den Trainingseinheiten nicht zugelassen und haben keinen Zutritt zum 

Sportgelände. 

 Die Trainingsteilnehmer erscheinen pünktlich zur vereinbarten Uhrzeit am Sportgelände und 

sind bereits komplett für das Training angezogen. 

 Es dürfen keine Fahrgemeinschaften zum Sportplatz stattfinden. 

 Der Zutritt zum Sportgelände erfolgt einzeln und unter Vermeidung von Warteschlangen. 

 Nach Eintreffen auf dem Sportgelände müssen die Hände desinfiziert werden. Desinfektions-

mittel werden vom Verein bereitgestellt. 

 Das Wechseln von Kleidung auf dem Sportgelände ist nicht gestattet. 

 Trinkflaschen, Jacken, Taschen, usw. sind mit Abstand zu deponieren. 

 Unmittelbar nach Beendigung des Trainings ist das Sportgelände zu verlassen. 

 

Der Vorstand 
 

Ansprechpartner: Michael Berthel, Vorsitzender (0162 2618129) 


